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BUNDESMINISTERIUM FüR FINANZEN 

GZ. 23 0502/9-II/5/86 
Himmelpfortgasse 4 - 8 
Postfach 2 

A-1015 Wien 
Entwurf eines 9undesqesetzes, mit 
rlem das Dienstrecht der ~ochschul­
lehrer im BOG 1979 geregelt wird; 
0cgutachtungsverfahren. 

Telefon 53 33 1433/ Neue Tel. Nummer: 5 0 
Durchwahl 

Zur 21.: 920.531/8-II/~./6/86 Sachbearbeiter: 

An :-las 

Bundeskanzlerdrnt 

Ballhausnlatz 2 

1014 ~'l jen 

Seit8ns des 3MF hesteht gegen die vorliegende 

Fassung des Rntwurfes eines Bundesgesetzes, mit de~ das 

Dienstrecht der Hochschullehrer im BDG 1979 geregelt 

wird, unter der Voraussetzung kein Einwand, daß die 

nachstehenden Bedenken noch ausgeräumt werden: 

1 • 
(":':meritierunqs-

·]esetz") normiert klar und eindeutig, da q :fochschul-

professoren, die das 70. Lebensjahr vollendet haben, 

von Amts wegen "von ihrer Lehrverpflichtung zu ent­

heben" sind. Damit ist klargestellt, daß alle sonstigen 

Pflichten bestehen bleiben. Der vorliegende Sntwurf 

sieht daqegen im .) 163 Ahs.1 vor, daß der OfJ(~)Prof. 

v 0 nll.;n t s wegen "von der Erfüllung der T) i e n s t [J f I ich t e n , 

insbesondere der Lehrverpflichtung, auf Dauer zu ent-

hin den" ist. 0 i e ~'l e n cl u n 9 " von rj e r Sr f ü 1 l u n g '1 e r 0 i e n s t _ 

pflichten" deutet auf eine umfassende Entbindung sämt-

licher nienstpflichten hin; das anschließende Wort 

"insbesondere" leitet eine demonstrative Aufzählung 

(eben allein der Lehrverpflichtung) ein, was wider-

sprüchlich ist, zumal Abs.5 desselben Paragraphen die 

Weitergeltung bestimmter (dort ersch5pfend aufge­

zählter) Dienstpflichten normiert. Die Neufassung 

entbehrt somit der notwendigen Klarheit; das derzeit 

geltende "Smeritierungsgesetz" ist dagegen eindeutig: 

~en Professor treffen bis auf die Lehrverpflichtung 

alle Pflichten weiter. 

1689 
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'Iun zä:-tlt der C":nt'.'/urf im 0, 155 .'\os.l riie ;ufgaben 

~es ~ochschullehrers auf, nämlich "Forschung ••••• I 

Lehre, Prüfungstätiqkeit u:1d VerINaltunq". ':Jenn - wie 

dies aus ~ 163 Aos.1 abgeleitet werden ~önnte - sämt­

liche dieser Pflichten den emeritierten Professor nicht 

treffen sollen, dann erhebt sich geradezu zwangsläufig 

die Frage nach der Berechtigung der Emeritierung Uber­

haupt. Wenn nämlich gar keine Pflichten weiter bestehen 

bleiben, dann ~uA die Wohltat der Emeritierung ernst­

lich in Frage gestellt werden. ~s sollte nach Auffas­

sung des BMF eine Formulierung gewählt werden, die 

zumindest die Pflicht zur (weiteren) Forschung aus­

drücklich bestehen läßt (zu diskutieren wäre allenfalls 

eine Pflicht zur PrUfungstätigkeit). 

2. Zweifellos ?ositiv zu bewerten ist das 

Bestreben, die ~aterie des erwähnten "Emeritierungs­

gesetzes" in den das Dienstrecht der Hochschullehrer 

betreffenden Teil ~es BOG 1979 aufzunehmen. Mit der 

Regelung des Emeritierungsbezuges im , 163 Abs.6 wird 

aber die klare und saubere Trennung in Dienstrecht im 

engeren Sinn, Besoldungsrecht und Pensionsrecht aufge­

geben. 

3. ~ 54 GG 1956 trifft eine Abfertigungsregelunq 

fUr Assistenten, "deren Dienstverhältnis durch Ablauf 

der Bestellungsdauer endet" (Ahs.1). Die im ~ 54 GG 

1956 aufscheinenden VerwenJunqsdauern (2, 5 und 1'1 

Jahre im Abs.2) mUssen der Regelung der Dauer des zeit­

lich begrenzten Dienstverhältnisses im ~ 175 des ~nt­

wurfes (höchstens 6 Jahre) angepaßt werden. 

4. ~ 5 Abs.1 Z.4 ASVG (der übrigens - was den 

5ffentliche~ Dienst betrifft - im zusammenhang mit ~ 5 

Abs.1 Z.3 lit.a ASVG gelesen werden muß) muß mit dem 

AUßerkrafttreten des Hochschulassistentengesetzes 1962 

(Art.V Z.3 des Entwurfes) der neuen Rechtslage angepaßt 

werden. 
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5.1~t der 45.GG-Novelle soll eine Zulage zum 

Smeritierungsbezug in dem in S 163 Abs.6 des 

vorliegenden Entwurfes vorgesehenen Ausma1 ab 

1. Jänner 1986 eingefUhrt werden (im ~ege einer 

inderung des BG, mit den Bestimmungen Uber die 

Pensions behandlung von ~ochschulprofessoren und Uber 

deren Emer~tierung getroffen werden, 

BGBl.Nr.236/1955). ~ach Art.IV des vom BKA m~t Note vom 

7. Apr~l 1986, GZ 921.000/2-II/A/1/86, versendeten 

~ntwurfes der 45.GG-Novelle wird - den Vor-

schlägen des BMF entsprechend - diese Zulage nur in 

jenen Fällen gebUhren, ~n denen die Emeritierung nac~ 

dem 31. Dezember 1985 ausgesprochen wird. Im 

vorl~egenden Gesetzesentwurf fehlt diese wesentl~che 

E~nschränkung jedoch ohne ers~chtl~chen Grund. 

Es wäre daher entweder im ~ 163 Abs.6, letzter 

Satz die ~ortfolge " ....... sowie eine Zulage " . ..... 
durch die ~assage " •••••• sowie in jenen Fällen, in 

denen die EMerit~erung nach (1em 31. Dezemher 1985 aus-

gesprochen wird, " eine Zulage zu ersetzen oder . . . . . . . . 
eine entsorechende F.inschränkung ~n e~nem der Art.II Ef 

vorzunehmen. 

Durch die Bestimmung des ~ 163 Ahs.5 Z.7, der 

~ 25 Abs.1 PG 1965 fUr auf den emeritierten Ordent­

lichen (Hochschul-)professor anwendbar erklärt, ist die 

AnfUhrung der Haushaltszulage im Ahs.6 offenkund~g 

Uberflüssig. 

6. Das im Art.V Z.1 genannte Bundesgesetz wäre 

zweckmäßigerweise durch Zitierung des BGBl.Nr.236/1955 

näher zu beze~chnen. 

Unter Hinweis auf die in den Erläuterungen zu 

diesem Gesetzesentwurf angeschlossene Kostenberechnung, 

wonach die Vollziehung dieses Gesetzes lediglich unbe-
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deutende 'lehrkosten durch die F(~stschreib\lng des 

Urlaubsrechtes sowie durch die flerabsetzung des Emeri­

tierungsalters verursachen werde, geht das BMF von der 

Annahme aus, da~ diese Mehrkosten in den einschlägigen 

Ausgabenbeträgen des BM/NP Bedeckung finden und allen­

falls subsidiär zur Anwendung kommende Bestimmungen des 

Arbeitslosenversicherungsgesetzes (insb. betreffend 

Rahmenfristen, Versicherungspflicht, ect.) sowie liber­

hrückungshilfegesetzes keine budgetwirksame Änderung 

erfahren. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 

25 Ausfertigungen der ho. Stellungnahme übermittelt. 

Für die Richtigkeit 

der~gUng, 

t:' •• 
~ ur 

11. September 1986 

den Bundesminister: 

Dr. Schlusche 
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